
'2..04 der Beilagen z.':l den s.:tenograDhischen Protokollen des Bundesrates 

B e r ich t 

des Finanzaussch~sses 

liber den B~schluß des Nationalrates vom 14. M~rz 1972, betreffend 

ein Zollabkommen liber die vorübergehende Einfuhr von Lehrmaterial 

samt Anlage 

Der Rat für die Zusammenarbeit auf dem Gebiete des Zolhlesens in 

Briissel hat im Juni 1970 d.9S 'jc")rJj,egende Abkommen, das auf eine Initia­

tive der uNESCO zurückgeht, verabschiedet und bis zum 30. Juni 1971 
auf weltweiter Basis zur Unterzeichnung autelegt. Ziel des Abkommens 

ist es, eine m~glichst weitgehende Harmonisieru~g der Verfahren für 

die iollvormerkbehandlung von Lehrmaterial in den Vertragsstaaten zu 

schaffen. Für Österreich liegt auf Grund der Bestim~ungen des Zollge­

setzes 1955 die Bedeutung des Abkommens nicht so sehr in der Schaffung 
von Begünstigungen für die Einfuhr, als vielmehr darin, do~ aus Öster~ 

Vorteile des Abkommens zu er5ffnen. 

DeIn Nationalrat eTschien bei Je!' Genehmigung des VOI'li er~en 

Abkommens die Erlassung eines besonderen Bundesgesetzes 
o r't 50 A 'oe "B '\,r'. z'- ·r' li. ft. i"1.'::>. r:::... ""-\1'0 u __ "T' ,... ... "1 r . , 1" ~Der1unrung des' artI'sgslnoa G8S diD inner-

sta8tliche Rechtsordnung nicht erforderlich. 
Der Finanzauss~huß hat die gegenst~ndliche Vorlage in seiner 

'-" -I- ~1 ~".. '''72' üluzüng vom L-!. ~ It3.rZ /I.'J ln Verhandlung genommen 

beschlos~1en, dem Hohen IhJUse zu su")fehlen, ]:ceicen Eins:t=,:::,uch zu 

e:cheben. 
Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Finenzausschuß somit 

o en Ant:f,flE, 0 er Bund esrat vwll e be seblieBen: 
Gegen den Beschluß des iIEitional:cates vom 14. i"Eir'z /1972, betref· .. 

feno ein ZollabkomrJsn über die vorübergehende Einfuhr von Lehr­

material samt Anlage, wird ke~n Einspruch erhoben. 

Wien, am 21. M~rz 1972 

S c h war z man n Sei Ci 1 

Berichterstatter OlJrn.snn 
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